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Hinweis: 

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text meist das generische Maskulinum verwendet. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht an-

ders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. 
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A Räumlicher Geltungsbereich 

 
Abbildung 1: Lageplan des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans 
Nr. 572 „Zwischen Frauensattlingerstraße und Vilskanal“, Kartengrundlage Geobasisdaten © Bay. Vermessungs-
verwaltung 2025 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung ist deckungsgleich mit dem Gel-

tungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplans „Zwischen Frauensattlingerstraße und 

Vilskanal (Georgenstraße)“. 
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B Begründung 

B.1 Anlass und Erfordernis 

Viele Bebauungspläne der Stadt Vilsbiburg sind bereits mehrere Jahrzehnte alt. Der derzeitig 

rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 572 „Zwischen Frauensattlingerstraße und Vilskanal“ 

wurde im Jahr 1961 rechtskräftig. Das Erfordernis des Bebauungsplans ist durch die bereits 

abgeschlossene bauliche Entwicklung des Gebietes hinfällig, da dieser keine bauleitplaneri-

sche Steuerungskraft mehr entfaltet. Ebenso sind die getroffenen Festsetzungen nicht mehr 

zeitgemäß und unterlagen keiner Anpassung an neue Erkenntnisse, derzeitige städtebauli-

che Ziele und politische Vorgaben. 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität wurde am 19.05.2025 

eine einstimmige Empfehlung zur Aufhebung mehrerer Bebauungspläne im Stadtgebiet ge-

geben. Darunter wurde die Eignung des Bebauungsplans Nr. 572 „Zwischen Frauensattlin-

gerstraße und Vilskanal“ für eine Aufhebung festgestellt. 

In der Sitzung des Stadtrates vom 21.10.2025 hat die Stadt Vilsbiburg die Aufhebung des 

Bebauungsplanes Nr. 572 „Zwischen Frauensattlingerstraße und Vilskanal (Georgenstraße)“ 

beschlossen. 

B.2 Ziele und Zwecke 

Zielsetzung der Aufhebung des bisherigen Bebauungsplanes ist der Bürokratieabbau. Die 

Stadt Vilsbiburg möchte den bisherigen Bebauungsplan außer Kraft setzen, bei einer etwai-

gen Aufhebung erfolgt dann eine Beurteilung von Bauvorhaben in der Regel nach § 34 

BauGB (Einfügen in den Innenbereich). Das Gebiet ist vollständig bebaut und die bauliche 

Entwicklung abgeschlossen. Eine bauliche Nachverdichtung ist nicht vorgesehen. 

B.3 Verfahren 

Die Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 572 „Zwischen Frauensattlinger-

straße und Vilskanal“ wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Das 

Verfahren wird vorliegend als anwendbar erachtet, da mit der Aufhebung des Bebauungs-

plans die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und sich aus der vorhandenen Eigen-

art der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird. 

Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens wird für die Bebauungsplanaufhebungssat-

zung für anwendbar erachtet, da nachfolgende Kriterien erfüllt werden: 

Durch die Bebauungsplanänderung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder nach Landes-

recht unterliegen. 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genann-

ten Schutzgüter bestehen nicht. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-

grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes zu beachten sind. 
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Nach § 13 Abs. 3 BauGB kann von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Um-

weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklä-

rung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen werden. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB sowie der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf in der 

Fassung vom 19.12.2025 hat in der Zeit vom 30.12.2025 bis 02.02.2026 stattgefunden.   

Zum Entwurf der Aufhebung in der Fassung vom ……… wurden die Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……….. bis ……… 

beteiligt.  

Der Entwurf in der Fassung vom ……….. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB in der Zeit vom ………. bis …………. veröffentlicht. 

B.3.1 Bisheriges Planungsrecht 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem aufzuhebenden rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 572 „Zwischen Frauen-
sattlingerstraße und Vilskanal“, in Kraft getreten am 18.04.1961 

Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan beinhaltet Festsetzungen bezüglich Art und Maß 

der baulichen Nutzung, überbaubaren Grundstücksfläche sowie die örtliche Verkehrsfläche. 

Dabei ist das Gebiet als allgemeines Wohngebiet und die Gebäudegeschossigkeit auf zwei 

Vollgeschosse festgesetzt. 
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B.3.2 Auswirkungen der Planaufhebung 

Die mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan ermöglichten baulichen Anlagen sind reali-

siert. Mit Aufhebung des Bebauungsplans richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben künftig 

nach § 34 BauGB. Da sich im Gebiet keine Flächen zur weiteren Innenentwicklung befinden, 

sind zukünftig keine baulichen Anlagen bzw. Gebäude im größeren Umfang zu erwarten. 

B.3.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Entsprechend der einschlägigen Ziele des Landesentwicklungsprogramms und des Regio-

nalplans kann die Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als 

gegeben angesehen werden. Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungspro-

gramms Bayern 2023 und Regionalplans Region Landshut (13) einschlägig: 

B.3.3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

▪ In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst 

hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 

sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. [Z 1.1.1] 

▪ Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 

zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versorgung er-

forderlich auch digital, geschaffen oder erhalten werden. [G 1.1.1] 

▪ Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten. [Z 1.1.2] 

▪ Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist 

den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesentliche 

und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. [Z 1.1.2] 

▪ Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 

Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. [G 1.1.2] 

▪ Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen 

ressourcenschonend erfolgen. [G 1.1.3] 

▪ Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfachnutzungen, die eine nachhaltige 

und sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt werden. [G 1.1.3] 

2. Raumstruktur 

▪ Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 

und weiter entwickeln kann […]. [G 2.2.5] 

3. Siedlungsstruktur 
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▪ Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Sied-

lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels 

und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressour-

cen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet wer-

den. [G 3.1.1] 

▪ Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. [G 3.1.1] 

▪ In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-

gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrün-

det nicht zur Verfügung stehen. [Z 3.2] 

▪ Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. [G 3.3] 

7. Freiraumstruktur 

▪ Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum 

des Menschen erhalten und entwickelt werden. [G 7.1.1] 

B.3.3.2 Regionalplan Region Landshut (13) 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der Strukturkarte des RP Region Landshut (13) (Stand 07.03.2024) 

Teil A: Ziele (Z) und Grundsätze (G) zur nachhaltigen überfachlichen Raumentwicklung 

1. Leitbild 

▪ Die Region soll zur Sicherung der Lebensbedingungen künftiger Generationen in ihrer 

Gesamtheit und in ihren Teilräumen nachhaltig entwickelt werden. In allen Teilräumen 
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der Region sollen möglichst gleichwertige und gesunde Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen erhalten bzw. geschaffen werden. [Z I.1] 

2. Raumstruktur 

▪ Eine ausgewogene Siedlungsentwicklung von Wohnen und Gewerbe unter Wahrung 

der natürlichen Lebensgrundlagen ist von besonderer Bedeutung. Dies ist besonders 

für die Zentralen Orte und die Gemeinden entlang der Entwicklungsachsen anzustre-

ben. [G II.5] 

Teil B: Fachliche Ziele und Begründung 

I Natur und Landschaft 

▪ Zum Schutz einer gesunden Umwelt und eines funktionsfähigen Naturhaushaltes 

kommen der dauerhaften Sicherung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrund-

lagen der Region besondere Bedeutung zu. [G I.1.1] 

II Siedlungswesen 

▪ Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht erfol-

gen. Die Siedlungsentwicklung soll so weit wie möglich auf die Hauptorte der Gemein-

den konzentriert werden. [G II.1.1] 

▪ Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in die 

Landschaft eingebunden werden. Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige Sied-

lungsränder sollen erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung und 

Freiraum angestrebt werden. Neue Siedlungsflächen sollen bezüglich ihrer städte-

baulichen Gestalt den besonderen Anforderungen einer regionaltypischen, flächen-

sparenden und kompakten Bauweise entsprechen. [G II.1.2] 

▪ Es ist von besonderer Bedeutung, dass der Nachfrage nach Siedlungsflächen durch 

eine vorausschauende kommunale Bodenpolitik Rechnung getragen wird. [G II.1.3] 

▪ Der Flächenverbrauch in den Gemeinden soll durch  

- die Revitalisierung bestehender Strukturen und  

- die Einrichtung eines Flächenmanagements reduziert werden. [G II.1.4] 

▪ Die Siedlungstätigkeit sollte an der Entwicklung und dem Erhalt attraktiver und leben-

diger Ortsmitten ausgerichtet werden. Funktionsfähige Siedlungsstrukturen zu erhal-

ten und weiterzuentwickeln, ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

von besonderer Bedeutung. [G II.1.6] 
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B.3.4 Flächennutzungsplan 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Vilsbiburg 

Im wirksamen Flächennutzungsplan von 1999, der sich aktuell in der Neuaufstellung befindet, 

ist das Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Im Rahmen der aktuellen Neu-

aufstellung des Flächennutzungsplans wird der Bereich des aufgehobenen Bebauungsplans 

Nr. 572 zukünftig als Wohnbaufläche dargestellt und nicht mehr als Allgemeines Wohngebiet. 

B.4 Weitere Hinweise 

Folgende Hinweise der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG bezüglich Leitungstrassen sind 

zu beachten: 

Leitungstrassen sind von Bebauungen und Bepflanzungen freizuhalten. Bei der Gestaltung 

von Pflanzgruben müssen die Regeln der Technik eingehalten werden. Die beinhalten, dass 

genügend Abstand zu den Versorgungsleitungen der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG 

eingehalten wird oder ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich sind. 

B.5 Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 572 „Zwischen Frauensattlingerstraße und Vilska-

nal“ erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB, da der aus dem Jahr 1961 stam-

mende Plan aufgrund der vollständig abgeschlossenen baulichen Entwicklung keine 
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Steuerungswirkung mehr besitzt. Das Plangebiet ist nahezu vollständig bebaut. Eine Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie ein Umweltbericht sind im vereinfachten Verfahren 

nicht erforderlich. 

 

Das Plangebiet liegt westlich des Ortskerns Vilsbiburgs und wird im Süden durch die Frau-

ensattlingerstraße begrenzt. Es handelt sich um ein innerstädtisches Wohngebiet, das sich 

bereits seit langem im baulich genutzten Zustand befindet. Die nördlich angrenzenden Frei-

flächen wie die Parkanlage und der Vilskanal werden durch die planungsrechtliche Maß-

nahme nicht berührt, da durch die Aufhebung keine neuen baulichen Entwicklungen ermög-

licht werden. Zusätzliche Versiegelungen oder Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt 

sind daher nicht zu erwarten. Die klimatischen Funktionen des Gebietes bleiben unverändert 

bestehen, da sich die vorhandenen privaten Grün- und Gartenflächen weiterhin in ihrer bis-

herigen Nutzung befinden und das Gebiet bereits durch eine geschlossene Wohnbebauung 

geprägt ist. Relevante kleinklimatische Veränderungen sind auszuschließen. 

Auch Auswirkungen auf den Arten- und Biotopschutz sind nicht zu erwarten. Die bestehenden 

Vegetationsstrukturen entsprechen typischen privaten Gartenbereichen eines innerstädti-

schen Wohngebiets. Da keine neuen baulichen Inanspruchnahmen ermöglicht werden, sind 

Beeinträchtigungen von Lebensstätten besonders geschützter Arten oder wertgebender Ve-

getation ausgeschlossen. Ebenso bleibt das Orts- und Landschaftsbild unberührt, da mit der 

Aufhebung keine städtebaulichen Veränderungen verbunden sind und die Beurteilung zu-

künftiger Vorhaben nach § 34 BauGB den vorhandenen Charakter des Gebiets berücksich-

tigt. 

Da keine Nutzungsänderungen oder Intensivierungen ausgelöst werden, entstehen weder 

zusätzliche Lärm- oder Verkehrsbelastungen noch sonstige Immissionen. Negative Auswir-

kungen auf die Belange des Menschen sind daher nicht zu erwarten. Insgesamt führt die 

Aufhebung des Bebauungsplanes zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen. Die Schutz-

güter Boden, Wasser, Klima, Arten und Lebensräume, Landschaftsbild sowie Mensch und 

Gesundheit bleiben unberührt. Die Maßnahme ist aus umweltfachlicher Sicht uneinge-

schränkt vertretbar. 
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C Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348). 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 
2025  I Nr. 189). 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
23.12.2025 (GVBl S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 667) und 
durch § 3 des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 699). 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 
S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 25.07.2025 
(GVBl. S. 254). 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
durch Art. 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323). 

▪ Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 
23.12.2025 (GVBl. S. 637). 

▪ Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt durch § 1 des 
Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 657). 

 


